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Teil A Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Gesamtstädtisches Vergnügungsstättenkonzept  für die Stadt Leverkusen 
Beteiligung der Öffentlichkeit analog § 3 Abs. 2 BauGB 
 

Ö 1 Rechtsanwaltskanzlei Bongers, Landgrafenstraße 49, 50931 Köln 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Zu 1) 
 
Mit der Erarbeitung des Vergnügungsstättenkonzeptes hat die Stadt Lever-
kusen eine einheitliche und rechtssichere Beurteilungsgrundlage für die zu-
künftige Ansiedlung von Vergnügungsstätten in der Stadt Leverkusen entwi-
ckelt. Dabei sind ausreichend Bereiche für die Zulässigkeit von Vergnü-
gungsstätten an Standorten, an denen sich Vergnügungsstätten städtebau-
lich verträglich einfügen, benannt worden. Die Ziele des Glücksspielstaats-
vertrages wurden hierbei berücksichtigt. 
 
Zu 2) 
 
Bei der Bewertung der für Vergnügungsstätten zulässigen Standorte sind 
die ordnungsrechtlichen Regelungen beachtet worden. Hierzu gehören so-
wohl die Sonderregelungen für die Genehmigung von Spielhallen (§16 AG 
GlüStV) als auch die Sonderregelungen für die Genehmigung von Wettver-
mittlungsstellen für Sportwetten (§ 22 Abs. 1 GlücksspielVO NRW). Mit der 
Benennung der für Vergnügungsstätten zulässigen Standorte ist zugleich 
dem Schutz von Gewerbebetrieben im Sinne von Art. 12 und Art. 14 GG 
ausreichend Rechnung getragen worden. 
 
Zu 3) 
 
Nach der Glücksspielverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ist die 
Anzahl der Wettvermittlungsstellen im Land auf insgesamt 920 begrenzt    
(§ 21 GlücksspielVO NRW). Eine Verpflichtung der Gemeinde, ein ausrei-
chendes Angebot von Wettvermittlungsstellen bereit zu stellen, erwächst 
hieraus nicht. Nach der Bestandserhebung der CIMA entfallen insgesamt  
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72 % des Vergnügungsstättenbestandes auf wett- und glücksspielorientierte 
Vergnügungstätten1 (vgl. cima 2018, S. 35). Insgesamt besteht in der Stadt 
Leverkusen demnach bereits ein Angebot an 15 Wettbüros. Für neu zu be-
gründende Wettvermittlungsstellen sind im Vergnügungsstättenkonzept zu-
lässige Standorte benannt worden. 

Zu 4) 
 
Das Vergnügungsstättenkonzept beinhaltet eine gezielte Lenkung von Ver-
gnügungsstätten auf sog. „robuste“ Standorte, an denen sich Vergnügungs-
stätten städtebaulich verträglich einfügen. Gleichzeitig sollen städtebaulich 
sensible Bereiche in ihrer Funktion geschützt und gesichert werden. Dies 
impliziert den Ausschuss von Vergnügungsstätten an entsprechenden 
Standorten. 
Wie in der Stellungnahme Ö1 selbst herausgestellt wird (Seite 3, Abschnitt 5 
ff.), weist das Vergnügungsstättenkonzept (u. a. Abb. 53) fünf Bereiche für 
nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten vom Typ Spiel aus. Das Ver-
gnügungsstättenkonzept stellt somit keine reine Verhinderungsplanung dar. 

Zu 5) 
 
Kerngebietstypische Vergnügungsstätten sind nach der BauNVO in Kern-
gebieten allgemein, in GE-Gebieten ausnahmsweise zulässig. 
Das Vergnügungsstättenkonzept hat diese Vorgaben aufgegriffen und kern-
gebietstypische VGS von Typ Spiel (u. a. auch Spielhallen und Wettvermitt-
lungsstellen) in Kerngebieten außerhalb der Zentralen Versorgungsbereiche 
für ausnahmsweise zulässig erklärt. Um den jeweiligen Gebietscharakter zu 
wahren, ist eine übermäßige Konzentration von Vergnügungsstätten und 
eine unbeschränkte Ansiedlung derartiger Einrichtungen auch in diesen Ge-
bieten zu vermeiden. Eine allgemeine Zulässigkeit von Vergnügungsstätten 
ist daher nicht angeraten. Als Kriterien für eine ausnahmsweise Zulässigkeit 
können u. a. dienen: 

 keine unverträgliche räumliche Konzentration von Vergnügungsstät-
ten 

 Einfügen der Vergnügungsstätte in das städtebauliche Bild des Ge-
bietes 

 Schutz des Gebietes vor Imageverlusten und möglichen Trading-
Down-Effekten 
 

Innerhalb der Zentralen Versorgungsbereiche wurden VGS (Typ Spiel) mit 
Bezug auf die besondere Funktion und Schutzbedürftigkeit der Zentralen 
Versorgungsbereiche und ihres Umfeldes ausgeschlossen. 
In GE-Gebieten ohne spezielle Zielgruppenausrichtung bzw. ohne besonde-
res städtebauliches Konzept sowie in Mischgebieten außerhalb der Zentra-
len Versorgungsbereiche sind nicht-kerngebietstypische VGS (Typ Spiel) 
ausnahmsweise zulässig. Die ausnahmsweise Zulässigkeit dieser Nutzun-
gen beruht ebenfalls auf der Notwendigkeit, eine unbeschränkte Ansiedlung 
derartiger Einrichtungen in diesen Gebieten zu vermeiden. Die Begrenzung 

                                            
1  cima (2018): Vergnügungsstättenkonzept der Stadt Leverkusen. Köln. 
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auf nicht-kerngebietstypische Betriebstypen erfolgte zum einen unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben der BauNVO (MI-Gebiete); zum anderen ist 
auch vor dem Hintergrund der bereits vorhandenen hohen Dichte von Ver-
gnügungsstätten vom Typ Spiel in Leverkusen (vgl. cima 2018, Kap. 4.1) ein 
deutlicher Anstieg derartiger Anbieter vor dem Hintergrund der mit der An-
siedlung derartiger Betriebe regelmäßig verbundenen, negativen, städte-
baulichen Auswirkungen nicht geboten. Der Kommune steht es frei, in der 
Abwägung verschiedener Belange die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten 
bestimmten Typs auf nicht-kerngebietstypische Betriebe zu begrenzen. Das 
Vergnügungsstättenkonzept nimmt hier Bezug auf den Schutzbedarf Zentra-
ler Versorgungsbereiche und ihres Umfeldes sowie die Belange der wirt-
schaftlichen Entwicklung der Stadt Leverkusen mit der Notwendigkeit der 
Flächenvorsorge für Unternehmen des Handwerks und des Produzierenden 
Gewerbes. 
Hierin begründet sich auch der Ausschluss von VGS (Typ Spiel) in GE-
Gebieten mit spezieller Zielgruppenausrichtung bzw. besonderem städte-
baulichem Konzept. 
 
Zu 6) 

Nach dem Vergnügungsstättenkonzept sind VGS (Typ Freizeit) ohne Grö-
ßenbeschränkung in den Zentralen Versorgungsbereichen und angrenzen-
den MK-Gebieten ausnahmsweise zulässig.  

Das Vergnügungsstättenkonzept empfiehlt den Ausschluss von VGS (Typ 
Spiel und Erotik) innerhalb der Zentralen Versorgungsbereiche und ihres 
Umfeldes. In Kombination mit ordnungsrechtlichen Vorgaben bewirkt dies 
einen Ausschluss dieser Vergnügungsstätten in den Kerngebieten der Stadt 
Leverkusen. Diese Regelung wurde in der Abwägung mit der u. a. im Ein-
zelhandelskonzept der Stadt Leverkusen (Fortschreibung 2017) und weite-
ren städtebaulichen Planungen (u. a. Stadtteilentwicklungskonzept Opla-
den) verfolgten Förderung der Zentren als Einzelhandels- und Wohnstand-
orte vorgenommen. Durch die Regelungen zur Zulässigkeit von Vergnü-
gungsstätten außerhalb der Zentralen Versorgungsbereiche bestehen aus-
reichende Standortalternativen im Stadtgebiet; der Schutz von Gewerbebe-
trieben im Sinne von Art. 12 und Art. 14 GG wird sichergestellt.  

Zu 7) 

Die Festlegung der für Vergnügungsstätten zulässigen Standorte erfolgte 
unter Berücksichtigung ordnungsrechtlicher Regelungen (Schutzabstände 
von Vergnügungsstätten gegenüber sensiblen Einrichtungen bzw. Mindest-
abstände zwischen Spielhallen bzw. Wettvermittlungsstätten) sowie pla-
nungsrechtlicher Kriterien (Bspw. Lage innerhalb der Planungszone 1 des 
Seveso-II-Konzeptes). Die Themen „Wirtschaftlichkeit“ und „Wahrnehmbar-
keit eines Standortes“ stellen keine geeigneten Kriterien für die Beurteilung 
der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten im gesamtstädtischen Konzept 
dar. Hinsichtlich der ausnahmsweisen Zulässigkeit von nicht kerngebietsty-
pischen Vergnügungsstätten wird auf die unter Punkt 5 genannten Ausfüh-
rungen verwiesen. 
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Zu 8) 

Nach dem Vergnügungsstättenkonzept sind im Standortbereich Karl-Ulitzka-
Straße / Robert-Blum-Straße Vergnügungsstätten des Typs Erotik, Wett-
vermittlungsstellen und Spiel (Sonstige) ausnahmsweise zulässig, sofern es 
sich um nicht kerngebietstypische Einrichtungen handelt. Gleiches gilt 
grundsätzlich auch für Spielhallen. Durch die Abstandregelung zu anderen 
Spielhallen bzw. sensiblen Nutzungen beschränkt sich jedoch in diesem Fall 
die ausnahmsweise Zulässigkeit auf zwei Teilflächen. Diese ordnungsrecht-
lichen Einschränkungen gelten unabhängig vom Vergnügungsstättenkon-
zept und sind zwingend zu beachten. 

Zu 9) 

Bei der Bewertung der für Vergnügungsstätten zulässigen Standorte sind 
die ordnungsrechtlichen Regelungen berücksichtigt worden. Für die Umset-
zung entsprechender Vorhaben sind im Vergnügungsstättenkonzept eine 
ausreichende Anzahl an Standorten benannt worden. 

Zu 10) 

Zunächst wird auf die unter den Punkten 5 und 7 genannten Ausführungen 
verwiesen. Im gesamtstädtischen Konzept sind für Vergnügungsstätten zu-
lässige Standorte benannt worden. Die Bereitstellung von Grundstücken/ 
Immobilien für den Betrieb einer Vergnügungsstätte fällt nicht in den Aufga-
benbereich eines Vergnügungsstättenkonzeptes.  

Zu 11) 

Es wird auf die unter Punkt 10 genannten Ausführungen verwiesen.  

Zu 12) 

Es wird auf die unter den Punkten 7 und 10 genannten Ausführungen ver-
wiesen. 

Zu 13) 

Es wird auf die unter den Punkten 5, 7 und 10 genannten Ausführungen 
verwiesen. 

Zu 14) 

Es wird auf die unter Punkt 4 genannten Ausführungen verwiesen. Das Ver-
gnügungsstättenkonzept beinhaltet nicht den vollständigen Ausschluss von 
Spielhallen und Wettbüros im Leverkusener Stadtgebiet. 

Zu 15) 

Es wird auf die unter den Punkten 2 und 14 genannten Ausführungen ver-
wiesen. 
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Zu 16) 

Im Vergnügungsstättenkonzept wird textlich und kartographisch ausführlich 
auf die ordnungsrechtlichen Vorgaben eingegangen (u. a. Kap. 4.2.3, 4.2.4 
und 5.7). Die sich hieraus ergebenden Einschränkungen hinsichtlich der 
Genehmigungsfähigkeit von zusätzlichen Spielhallen und Wettvermittlungs-
stellen werden herausgestellt und gewürdigt. 

Die in der Stellungnahme Ö1 geäußerten Bedenken gegen die Verwendung 
von Mindestabständen von Vergnügungsstätten zu Schulen, Jugendeinrich-
tungen etc. stehen im Widerspruch zu den gesetzlichen Regelungen auf 
Bundes- und Landesebene.  

Zu 17) 

Für zwei Teilflächen des Gewerbegebietes Fixheide sieht das Vergnü-
gungsstättenkonzept eine Öffnung für nicht kerngebietstypische Vergnü-
gungsstätten vor. Für Spielhallen und Wettvermittlungsstätten ergeben sich 
aus den Mindestabständen zu gleichartigen Vergnügungsstätten und sen-
siblen Nutzungen für den Bereich westlich der Schlebuscher Straße keine 
Einschränkungen. Der vom Verfasser dargestellte vollständige Ausschluss 
von VGS in den beiden angeführten Bereichen trifft nicht zu. 

Zu 18) 

Es wird auf die unter Punkt 4 genannten Ausführungen verwiesen.  

Zu 19) 

Es wird auf die unter den Punkten 1 und 2 genannten Ausführungen verwie-
sen. 

Zu 20) 

Es wird auf die unter Punkt 5 genannten Ausführungen verwiesen. Für die 
angeführte fehlende Wirtschaftlichkeit von Spielhallen mit weniger als 12 
Geldspielgeräten liegen keine Hinweise vor. Es wird vielmehr auf die Viel-
zahl der in Leverkusen und außerhalb von Leverkusen bestehenden Betrie-
be mit weniger als 12 Geldspielgeräten hingewiesen. 

Zu 21) 

Es wird auf die unter den Punkten 1 und 2 genannten Ausführungen verwie-
sen. 

Zu 22) 

Es wird auf die unter den Punkten 1, 2 und 7 genannten Ausführungen ver-
wiesen. 

 



Anlage 1 zur Vorlage Nr. 2018/2146  - 14 - 

 

Zu 23) 

Es wird auf die unter Punkt 14 genannten Ausführungen verwiesen. 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird nicht entsprochen.  
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Teil B Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher             
Belange 

 
Gesamtstädtisches Vergnügungsstättenkonzept  für die Stadt Leverkusen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange analog § 4 Abs. 
2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

T 1 Stadt Burscheid, Höhestraße 7-9, 51399 Burscheid 

 
 
 
 

 

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 2 Wirtschaftsförderung Leverkusen, Dönhoffstraße 39, 51373 Leverkusen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hinweis: Das Konzept für die Veranstaltungshalle wird aus drucktechni-
schen Gründen hier nicht mit aufgeführt, ist aber Bestandteil der Verfahren-
sakte.  
 

  
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Bewertung und Klassifizierung der Gewerbegebiete der Stadt Lever-
kusen hinsichtlich der Zulässigkeit von Vergnügungsstätten erfolgte auf der 
Grundlage einer Gesamtbetrachtung der einzelnen Gebiete als gewerblich 
nutzbare Standorte und des geltenden Planungsrechts. Aufbauend auf 
durchgeführten Ortsbegehungen, Expertengesprächen mit den zuständigen 
Fachämtern der Stadt Leverkusen sowie einer Auswertung relevanter Plan-
unterlagen (u. a. Gewerbeflächenkonzept der Stadt Leverkusen) wurden 
daraufhin jene Gewerbestandorte identifiziert, bei denen ein Ausschluss von 
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Vergnügungsstätten erforderlich ist, um die verfolgte städtebauliche Ent-
wicklung sicherzustellen. Das Thema Genehmigungsfähigkeit stellt keine 
Bewertungsgrundlage für den Ausschluss von Vergnügungsstätten im Ver-
gnügungsstättenkonzept dar.  

Die Steuerung von Vergnügungsstätten in den Gewerbe- und Industriege-
bieten basiert auf der Grundüberlegung, die Leverkusener Gewerbegebiete 
in ihrer Funktion als Standorte für produzierendes Gewerbe, Handwerk und 
produktionsnahe Dienstleistungen zu erhalten und zu stärken. Da ein voll-
ständiger Ausschluss von Vergnügungsstätten in allen Leverkusener Ge-
werbegebieten rechtlich bedenklich ist, werden gewerbliche Standortberei-
che, die aus städtebaulicher Sicht als weniger sensibel eingestuft werden, 
für nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten des Typs Spiel und Erotik 
sowie freizeitbezogene Vergnügungsstätten unabhängig von ihrer jeweiligen 
Größe geöffnet.  

Das sog. „SMS-EUMUCO-Areal“ liegt im westlich an den IPL anschließen-
den Gewerbegebiet Borkumstraße/Syltstraße. Das Gelände der ehemaligen 
Fa. Eumuco mit rd. 22.000 qm Grundstücksfläche ist derzeit ungenutzt bzw. 
wird nur in Teilbereichen zwischengenutzt und stellt mit dieser Größe eine 
wichtige Flächenreserve für gewerbliche Nutzungen in zentraler Lage des 
Stadtgebietes dar. Städtebaulich ist das Gebiet von durchschnittlicher Quali-
tät. 

Freizeitbezogene Vergnügungsstätten (Diskotheken, Tanzbars, Multiplexki-
nos, Varietés, Veranstaltungshallen, etc.) sind in den für Vergnügungsstät-
ten zu öffnenden Gewerbegebieten grundsätzlich zu befürworten, sofern sie 
sich hinsichtlich der Lärmemissionen etc. verträglich in ihr unmittelbares 
Umfeld einfügen. Die Etablierung einer Veranstaltungshalle auf dem EU-
MUCO-Areal stellt eine städtebaulich gewünschte Ergänzung zum bereits 
bestehenden Gewerbe dar und trägt dazu bei, den Wirtschafts- und Arbeits-
standort Leverkusen langfristig zu stärken.  

Im Vergnügungsstättenkonzept wird eine ausnahmsweise Zulässigkeit für 
Vergnügungsstätten aus dem Bereich Freizeit ohne Größenbeschränkung 
vorgenommen. Diese Zulässigkeit ersetzt jedoch keine Einzelfallprüfung. Im 
weiteren Genehmigungsverfahren ist das Störpotenzial (Lärm, Verkehr) zu 
bewerten. Eine Öffnung des Gewerbegebietes Borkumstr./Syltstr. für nicht 
kerngebietstypische Vergnügungsstätten des Typs Spiel und Erotik er-
scheint aufgrund der spezifischen Gegebenheiten vor Ort (Nähe zu Wohn-
nutzungen, sozialer Infrastruktur (Kirche, Kindergarten)) nicht geboten. 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Anregungen wird entsprochen. 
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T 3 Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 4 Rheinisch-Bergischer Kreis, Am Rübezahlwald 7, 51469 Bergisch Gladbach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es ist keine Abwägung 
erforderlich. 
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T 5 Stadt Bergisch Gladbach, Wilhelm-Wagener-Platz, 51429 Bergisch Glad-
bach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 6 IHK Köln, An der Schusterinsel 2, 51379 Leverkusen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es ist keine Abwägung 
erforderlich.  
 

 
 


